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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.11.1981 

Geschäftszahl 

3166/79 

Rechtssatz 

Der Umstand, daß § 147 Abs 2 BAO idF VOR der Nov 1980, BGBl 151 einen dreijährigen Prüfungszeitraum 
vorsieht, kann grundsätzlich nicht dazu führen, in einem fünfjährigen Prüfungszeitraum einen Verstoß gegen den 
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu erblicken. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

3225/79 

3227/79 

3226/79 
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